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Infrastruktur für Wasserstofffahrzeuge in München 
ausbauen 

Antrag Nr. 14-20/A 01122 der Stadtratsfraktion Freiheitsrechte, Transparenz und 
Bürgerbeteiligung vom 22.06.2015

2 Anlagen 

Beschluss des Umweltausschusses <>   
vom 12.04.2016 (SB) 
Öffentliche Sitzung
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I. Vortrag der Referentin
Die Stadtratsfraktion Freiheitsrechte, Transparenz und Bürgerbeteiligung stellte den 
beigefügten Antrag (Anlage 1), demgemäß die Stadtverwaltung beauftragt werden soll, 
dem Stadtrat Vorschläge für eine verbesserte Infrastruktur in der Stadt für das „Betanken“ 
von Wasserstoff-Fahrzeugen vorzulegen. Empfehlenswert sei es, mit dem in München 
ansässigen Unternehmen Linde AG, das zu den führenden Unternehmen im Bereich der 
Wasserstoff-Technologie gehört, Kontakt aufzunehmen und eventuell eine Kooperation 
einzugehen. 

Die Recherchen des Referats für Gesundheit und Umwelt (RGU) ergaben, dass von 
Bund, Industrie und Wissenschaft gemeinsam in strategischer Allianz bereits 2006 das 
Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) 
initiiert worden ist. Dieses Programm soll durch die Förderung von groß angelegten 
Demonstrationsprojekten und Projekten aus dem Bereich Forschung und Entwicklung die 
Marktvorbereitung von Produkten dieser zukunftsgerichteten Technologie entscheidend 
beschleunigen. Es ist in die drei Programmbereiche »Verkehr und 
Wasserstoffinfrastruktur«, »Stationäre Energieversorgung« und »Spezielle Märkte« 
unterteilt. Ziel ist es, die Marktvorbereitung der Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie voranzutreiben. Das Innovationsprogramm wird von der 
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Margit Poschenrieder, 30.04.08
Bei Stadtrats-/Bezirksausschussanträgen, BV-Empfehlungen:
Wie im Zuleitungsschreiben des Direktoriums.
Bei mehreren Anträgen/BV-Empfehlungen ist ein "Oberbetreff" (Thema) zusätzlich vor der Bezeichnung und Aufzählung der Anträge anzugeben.

Margit Poschenrieder, 19.03.08
Bei weniger als 5 Seiten Inhaltsverzeichnis bitte entfernen.
Gliederung analog des Aufbaus der Beschlussvorlage, d. h. ggf. um weitere Überschriften
(z. B. 1, 1.1, 1.2, 1.1.1...) ergänzen. 

TB, 19.03.08
Auswahl, ob Behandlung in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung.
Wenn "nichtöffentlich", bitte einleitend im Vortrag der Referentin begründen (z. B. "Diese Vorlage ist nichtöffentlich zu behandeln, weil ..."). Außerdem ist eine zusätzliche Antragsnummer bzgl. der Dauer der Geheimhaltung im Referentinnenantrag als vorletzer Antragspunkt aufzunehmen.
http://intranet.muenchen.de/basis/vor/beschlusswesen/stadtratsvorlagen.pdf

Margit Poschenrieder, 19.03.08
Auswahl (VB): Ausschuss entscheidet als vorberatender Ausschuss. In diesem Fall ist ein Deckblatt für die Vollversammlung erforderlich (VV-Deckblatt_Standard) und bereits bei der Zuleitung der Sitzungsvorlagen an S-SB vorzusehen.
Auswahl (SB): Ausschuss entscheidet als beschließender Ausschuss (Senatsbeschluss).
Bei Beschlussvorlagen für die Vollversammlung entfällt ein Klammernzusatz.
Ausnahme: Angabe (SB) und (VB)
In diesem Fall entscheidet der Fachausschuss als Senat und als vorberatender Ausschuss in einer Sitzungsvorlage. Der Betreff ist außerdem in SB und VB zu gliedern (jeweils Klammernzusatz "(VB)" und "(SB)" zuordnen). Im Antrag der Referentin ist die Unterscheidung darzustellen ("Der Gesundheits-/Umweltausschuss beschließt als Senat/vorberatender Ausschuss:..."). In das VV-Deckblatt ist nur der VB-Betreff aufzunehmen.

Margit Poschenrieder, 19.03.08
Datum im Format tt.mm.jjjj

, 19.03.08
* Bei "Beschluss des Gesundheitsausschusses in der gemeinsamen Sitzung des". Es beschließt nur der GA 
* Bei "Beschluss des Umweltausschusses in der gemeinsamen Sitzung des". Es beschließt nur der UA
* Bei "Beschluss in der gemeinsamen Sitzung des Umweltausschusses und des Gesundheitsausschusses". Beide Ausschüsse beschließen.
* Bei "Beschluss in der gemeinsamen Sitzung des Gesundheitsausschusses und des Umweltausschusses". Beide Ausschüsse beschließen.

Margit Poschenrieder, 19.03.08
Auswahl des Gremiums

Margit Poschenrieder, 19.03.08
Bitte vor allem bei eingescannten Anlagen beachten:
Jede Datei darf höchstens 2 MB bzw. 2048 KB haben!

Margit Poschenrieder, 19.03.08
Anzahl in arabischen Zahlen (z. B. "2"), bei mehreren Anlagen empfiehlt es sich, diese auch namentlich aufzuführen. Anlage 1 ff. sind immer die StR-/BA-Äntrage bzw. die BV-Empfehlungen – sofern diese zugrunde liegen. Erst dann folgen die weiteren Anlagen. Beispiel:

Anlagen
Anlage 1: Antrag Nr. xy....
Anlage 2: Stellungnahme xy
Anlage 3: .....

Andreas Dornacher, 08.04.13
Bei Finanzierungsbeschlüssen ist die Wollmux-Vorlage Beschluss_Finanzierung zu verwenden.



Seite 2 von 4

bundeseigenen NOW GmbH (Nationale Organisation Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie) koordiniert. Mit dem NIP stellt die Bundesregierung gezielt 
700 Mio. Euro für die Finanzierung von Demonstrationsprojekten auf der Basis von 
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie zur Verfügung. Diese Summe wird durch 
den Beitrag der Industrie verdoppelt, sodass in Deutschland bis 2016 rund 1,4 Mrd. Euro 
in die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie investiert werden.

Das vom RGU beteiligte Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) übermittelte eine 
Stellungnahme der Stadtwerke München GmbH (s. Anlage 2) und teilte Folgendes mit:

„Das Referat für Arbeit und Wirtschaft begrüßt die in der Stellungnahme (der Stadtwerke 
München GmbH) aufgeführten gemeinsamen Aktivitäten von Bund und Privatwirtschaft 
zum Aufbau einer flächendeckenden Infrastruktur für Wasserstoffmobilität in Deutschland. 
Gegenwärtig sind in Deutschland 16 Wasserstofftankstellen in Betrieb, elf befinden sich 
im Bau und weitere 25 sind in Planung. Zwei der aktuell in Planung befindlichen 
Wasserstofftankstellen sollen im Münchner Raum errichtet werden, eine am Münchner 
Flughafen und eine an der Autobahnraststätte Fürholzen (BAB 9, nahe dem 
Autobahnkreuz Neufahrn). Eine Wasserstofftankstelle in München an der Detmoldstraße 
ist bereits in Betrieb.

Am 13.10.2015 präsentierte die H2 MOBILITY Deutschland GmbH & Co. KG – ein 
Konsortium der Firmen Air Liquide, Daimler, Linde OMV, Shell und Total – dem 
Bundesverkehrsminister ihre Pläne zum bundesweiten Aufbau eines flächendeckenden 
Wasserstofftankstellennetzes bis 2023. Bis dahin sollen insgesamt 400 
Wasserstofftankstellen in Deutschland die Versorgung von Brennstoffzellenfahrzeugen mit 
Treibstoff grundlegend gewährleisten. Bis Ende 2018 wird eine Verfügbarkeit von 
bundesweit ca. 100 Wasserstofftankstellen angestrebt. In der Landeshauptstadt und dem 
Münchner Umland soll es dann sieben Wasserstofftankstellen geben. Die Privatwirtschaft 
geht mit Unterstützung der Bundesregierung beim Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur 
massiv in Vorleistung und schafft damit selbst die Voraussetzungen für eine möglichst 
reibungslose Einführung des Brennstoffzellenantriebs. Ein gesondertes kommunales 
Engagement der Landeshauptstadt München erscheint vor diesem Hintergrund nicht 
erforderlich.“

Die Ergebnisse der Recherchen des Referates für Gesundheit und Umwelt entsprechen 
denjenigen des Referates für Arbeit und Wirtschaft. Bund und Privatwirtschaft haben 
bereits umfangreiche Maßnahmen zum Aufbau eines Wasserstofftankstellennetzes 
getroffen. Die Tankstellen sollen gleichmäßig im gesamten Bundesgebiet verteilt sein, die 
weitere Vorgehensweise ist bereits detailliert geplant. Das RGU teilt daher die Ansicht des 
RAW, dass zusätzliche Maßnahmen durch die Landeshauptstadt München nicht 
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erforderlich sind.

Die Beschlussvorlage ist mit dem Referat für Arbeit und Wirtschaft abgestimmt.  

Anhörung des Bezirksausschusses 
In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht 
vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

Die Korreferentin des Referates für Gesundheit und Umwelt, Frau Stadträtin Sabine 
Krieger, die zuständige Verwaltungsbeirätin, Frau Stadträtin Heide Rieke, sowie die 
Stadtkämmerei und das Referat für Arbeit und Wirtschaft haben einen Abdruck der 
Vorlage erhalten.

II. Antrag der Referentin 
1. Auf die Erarbeitung von Vorschlägen für eine bessere Infrastruktur in der 

Landeshauptstadt München für das Betanken von Wasserstoff-Fahrzeugen wird 
verzichtet, da es für Aufbau und Finanzierung eines Wasserstofftankstellennetzes von 
Bund und Privatwirtschaft bereits eine detaillierte Planung gibt, mit deren Umsetzung 
bereits 
begonnen wurde.

2. Der Antrag Nr. 14-20/A0122 ist damit geschäftsordnungsgemäß erledigt.

3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag. 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

, 19.03.08
Bei (SB)-Vorlagen und Vorlagen, die direkt in die VV eingebracht werden, bitte den Satz entfernen!

Unbekannter Autor, 06.07.15
Bei nichtöffentlichen Beschlussvorlagen bitte einen Satz zur Dauer der Geheimhaltung als vorletzte Antragsziffer aufnehmen - vgl. 

Margit Poschenrieder, 19.03.08
Bezirksausschussanträge und BV-Empfehlungen werden im Gegensatz zu Stadtratsanträgen "satzungsgemäß" erledigt.

Margit Poschenrieder, 19.03.08
Der Antrag muss so präzise formuliert sein, dass die beantragte Willensäußerung des Stadtrats unmissverständlich erkennbar ist. Ein allgemeiner Hinweis auf den Vortrag genügt dieser Anforderung nicht. 
Rechtliche Vorschriften, die den Stadtrat zu einem bestimmten Beschluss zwingen, ihm also keinen Entscheidungsspielraum lassen, sind im Vortrag deutlich aufzuzeigen und im Antrag kurz zu wiederholen (Ziff. 2.8.1 AGAM).

Margit Poschenrieder, 19.03.08
Eine Alternative ist auszuwählen. Bei BV-Empfehlungen, die in der Beschlussvorlage behandelt werden, sind zwingend diejenigen BA's anzuhören, die von der BV-Empfehlung oder von dem Behandlungsvorschlag der Verwaltung betroffen sind (§ 13 Abs. 3 BA-Satzung).

Margit Poschenrieder, 19.03.08
Vgl. Ziff. 2.7.3 AGAM
Ggf. ablehnende Stellungnahme würdigen und als Anlage beilegen.
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Der Vorsitzende Die Referentin

Ober-/Bürgermeister Stephanie Jacobs
Berufsmäßige Stadträtin

IV. Abdruck von I. mit III. (Beglaubigungen)
über den stenographischen Sitzungsdienst
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
an das Referat für Arbeit und Wirtschaft
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an das Referat für Gesundheit und Umwelt RGU-S-SB

V. Wv Referat für Gesundheit und Umwelt RGU-S-SB
zur weiteren Veranlassung (Archivierung, Hinweis-Mail).


